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Beschaffung durch die Aargauische Gebäudeversicherung 
AGV 

 

1. Gemeinde beschliesst auf Antrag Feuerwehr, ein Fahrzeug zu beschaffen. Der 
Beschluss wird im Protokoll der Gemeinderatssitzung festgehalten. 

2. Es wird eine Fahrzeugbeschaffungskommission eingesetzt. Der Beschaffungs-
verantwortliche eröffnet das Projekt in LODUR im Modul "Beschaffung" und 
wählt die Option "Beschaffung durch die AGV". 

3. Die Gemeinde unterzeichnet die Beschaffungsvereinbarung und beauftragt die 
AGV mit der Fahrzeugbeschaffung. Die AGV erstellt mit der Kommission das 
Pflichtenheft.  

4. Submission und Ermittlung des Gewinners durch die AGV. 

5. Die AGV legt der Kommission das Ergebnis vor, die Gewinnerofferte wird bestä-
tigt. Der Gemeinderat genehmigt die Bruttoinvestitionssumme. Der Beschluss 
wird im Protokoll der Gemeinderatssitzung festgehalten. 

6. Die AGV verfügt die Beitragszusicherung.  
Rekursmöglichkeit für die Gemeinde gegenüber der Verfügung. 

7. Unterzeichnung Werkvertrag zwischen Gemeinde/Feuerwehr und Fahrzeugher-
steller. Der Werkvertrag wird in LODUR hochgeladen. 

8. Produktion, Auslieferung und Endabrechnung(en). 

9. Gemeinde bezahlt sämtliche Lieferantenrechnungen. 

10. Gemeinde erstellt eine Gesamtabrechnung und reicht der AGV via LODUR ein 
Abrechnungsgesuch inkl. Auflistung und Kopien aller Rechnungen. 

11. AGV verfügt die Subventionsabrechnung. 
Rekursmöglichkeit für die Gemeinde gegenüber der Abrechnung. 

12. Auszahlung Subvention durch AGV an die Gemeinde. 
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Beschaffung durch die Gemeinde / Feuerwehr 

1. Gemeinde beschliesst auf Antrag Feuerwehr, ein Fahrzeug zu beschaf-
fen. Der Beschluss wird im Protokoll der Gemeinderatssitzung festgehal-
ten. 

2. Es wird eine Fahrzeugbeschaffungskommission eingesetzt. Der Beschaf-
fungsverantwortliche eröffnet das Projekt in LODUR im Modul "Beschaf-
fung". In der Eingabemaske kann das Muster-Pflichtenheft für den ent-
sprechenden Fahrzeugtyp heruntergeladen werden. 

3. Kommission erstellt das Pflichtenheft und sendet es der AGV via LODUR 
zur Kontrolle, AGV bestätigt das Pflichtenheft. 

4. Submission und Ermittlung des Gewinners durch die Beschaffungskom-
mission/Gemeinde. 

5. Kommission legt der Gemeinderatssitzung das Ergebnis vor, die Ge-
winnerofferte wird bestätigt, der Gemeinderat genehmigt die Bruttoinves-
titionssumme. Der Beschluss wird im Protokoll der Gemeinderatssitzung 
festgehalten. 

6. Kommission/Gemeinde reicht der AGV via LODUR das Subventionsge-
such ein (inkl. unterschriebene Gewinnerofferte und Protokollauszug der 
Gemeinderatssitzung mit der Genehmigung der Bruttoinvestitions-
summe). 

7. AGV verfügt die Subventionszusicherung (oder nimmt allenfalls Einfluss 
bei Abweichungen der Fahrzeugkonfiguration gegenüber der Richtlinie 5 
Kommandoakten AGV). Rekursmöglichkeit für die Gemeinde gegenüber 
der Verfügung. 

8. Unterzeichnung Werkvertrag zwischen Gemeinde/Feuerwehr und Fahr-
zeughersteller. 

9. Produktion, Auslieferung und Endabrechnung(en). 

10. Gemeinde bezahlt sämtliche Lieferantenrechnungen. 

11. Gemeinde erstellt eine Gesamtabrechnung und reicht der AGV via 
LODUR ein Abrechnungsgesuch inkl. Auflistung und Kopien aller Rech-
nungen sowie dem Werkvertrag zur Prüfung ein. 

12. AGV verfügt die Subventionsabrechnung. Rekursmöglichkeit für die Ge-
meinde gegenüber der Abrechnung. 

13. Auszahlung Subvention durch AGV an die Gemeinde. 
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